
Ortschaftsrat Schlotheim 

 

In der 3. Sitzung des Ortschaftsrates Schlotheim am 19. Mai wurden folgende Beschlüsse 

gefasst: 

 

Beschluss-Nr.: 17/03/02/2021 

Der Ortschaftsrat der Stadt Schlotheim genehmigt die Niederschrift der Ortschaftsratssitzung 

vom 01.03.2021. 

Der Beschluss wird einstimmig gefasst. 

 

Beschluss-Nr.: 18/03/02/2021 

Gemäß § 22 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der 

Neubekanntmachung vom 28.03.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 23.03.2021 (GVBl. S. 115) in Verbindung mit § 67 Abs. 1 und gem. § 13 Abs. 5 der 

Geschäftsordnung der Stadt Nottertal-Heilinger Höhen, wird der Verkauf des Grundstückes 

Gemarkung Schlotheim, Flur 9, Flurstück 1321/74 mit 1636 m² vom Ortschaftsrat Schlotheim 

nicht genehmigt. 

Der Beschluss wird mehrheitlich abgelehnt. 

 

Beschluss-Nr.: 19/03/02/2021 

Gemäß § 2 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (ThürKO) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 

vom 23.03.2021 (GVBl. S. 115), wird die Paul-Schneider-Siedlung im OT Schlotheim als 

verkehrsberuhigende Zone auszuweisen, vom Ortschaftsrat Schlotheim abgelehnt. 

Der Beschluss wird einstimmig abgelehnt. 

 

Beschluss-Nr.: 20/03/02/2021 

Gemäß § 22 Abs. 3 § 45 a Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der 

Neubekanntmachung vom 28. Jan. 2003 zuletzt geändert durch Artikel 3 vom 11. Juli 2020 

(GVBl. S. 277, 278), lehnt der Ortschaftsrat Schlotheim die Bebauung des Grundstückes 

Gemarkung Schlotheim, Flur 9, Flurstück 1305/1 mit einer Seniorenwohnanlage bzw. 

Pflegeimmobilie ab.  

Der Beschluss wird einstimmig abgelehnt. 

 

Die Beschlüsse und ihre Anlagen können zu den Dienstzeiten in der Stadt Nottertal-Heilinger 

Höhen, Hauptamt, Markt 1 eingesehen werden. 

 

Roth  

Ortsteilbürgermeister 

  

 


